
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/5/15 92/03/0086
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1996

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

KflG 1952 §4 Abs1 Z4;

KflG 1952 §4 Abs1 Z5 litb;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):92/03/0090 92/03/0089

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/07/0140 E 10. Oktober 1989 RS 2(hier: Auflage in einem einen Konzessionsbescheid abändernden

Bescheid)

Stammrechtssatz

Der Inhalt der AuAagen ist nicht allein aus ihrem Wortlaut im Spruch des Bescheides, sondern auch aus dem

Zusammenhang mit dem bewilligten Projekt (Errichtung einer Mülldeponie) zu verstehen.

Schlagworte

Rechtsgrundsätze Auflagen und Bedingungen VwRallg6/4

European Case Law Identifier (ECLI)
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Im RIS seit

11.07.2001

Zuletzt aktualisiert am

24.07.2009

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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